
 
 

 
Verkehrsdaten nach § 96 TKG 

Merkblatt für berechtigte Stellen 
Stand: 01.04.2011 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Urteil des BVerfG (1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08) vom 02.03.2010 wurden sämtliche 
nach § 113a TKG gespeicherten Vekehrsdaten unverzüglich gelöscht. 
 
Für die Beauskunftung von Verkehrsdaten stehen somit nur noch die nach § 96 TKG gespeicherten 
Daten zur Verfügung. 
 
Tag 01 – 07: Alle ein- und ausgehenden Verkehrsdaten liegen vollständig vor. Sie enthalten ggf. 

IMSI, IMEI, Funkzelle, IP-Adresse und Datenvolumen. Anrufversuche und Notrufe 
sind ebenfalls vorhanden. 
 

Tag 08 – 30: Es liegen nur noch abrechnungsrelevante Verkehrsdaten vor (ohne IP-Adresse und 
IMEI). Nicht mehr vorhanden sind Anrufversuche, Notrufe, Anrufe zu 0800, 
eingehende SMS und MMS. Eingehende Anrufe liegen nur vor, sofern sie aus 
einem Fremdnetz kamen, sie enthalten neben Rufnummern von A- und B-
Teilnehmer lediglich noch Zeitpunkt und Dauer. 
 

Tag 30 – 182: Auf Kundenwunsch nach Rechnungsstellung gelöschte Verkehrsdaten liegen nicht 
mehr vor. Auf Kundenwunsch anonymisierte Verkehrsdaten enthalten keine 
vollständige B-Rufnummer mehr (letzte 3 Stellen durch x ersetzt). Dies betrifft auch 
die im Ausland angefallenen Verkehrsdaten (International Roaming). Verkehrsdaten 
der Kunden von Serviceprovidern bzw. Wiederverkäufern liegen ohne 
Anonymisierung für den vollständigen Zeitraum von 182 Tagen vor. 
 

 
Dies bedeutet insbesondere: 
 
IP-Adressen: 7 Tage 
IMEI: 7 Tage 
IMSI: 7 Tage vollständig, 30 Tage nur ausgehende Verbindungen (ohne Anrufversuche, 

Notrufe, Anrufe zu 0800), 182 Tage nur ausgehende Verbindungen (sofern nicht 
gelöscht, siehe oben), ggf. anonymisiert 

Funkzellen: 7 Tage vollständig, 30 Tage nur ausgehende Verbindungen (ohne Anrufversuche, 
Notrufe, Anrufe zu 0800), 182 Tage nur ausgehende Verbindungen (sofern nicht 
gelöscht, siehe oben), ggf. anonymisiert 

Zielwahlsuche: 30 Tage vollständig, 182 Tage teilweise (sofern nicht gelöscht bzw. anonymisiert) 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 


